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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass Unternehmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe a einen Plan festlegen, mit dem 
sie sicherstellen, dass das 
Geschäftsmodell und die Strategie des 
Unternehmens mit dem Übergang zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft und der 
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 C 
gemäß dem Übereinkommen von Paris 
vereinbar sind. In diesem Plan wird 
insbesondere auf der Grundlage von 
Informationen, die dem Unternehmen 
vernünftigerweise zur Verfügung stehen, 
ermittelt, inwieweit der Klimawandel ein 
Risiko für die Unternehmenstätigkeit 
darstellt bzw. sich darauf auswirkt.

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass Unternehmen nach Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe a und Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe a, und die unter die Richtlinie 
(EU) 2022/2464 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014, der 
Richtlinie 2004/109/EG, der 
Richtlinie 2006/43/EG und der 
Richtlinie 2013/34/EU hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen fallen, den in Artikel 1 
Nummer 4 (Artikel 19a Absatz 2 
Buchstabe a Ziffer iii) jener Richtlinie 
genannten Plan festlegen.
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) sie die Verpflichtungen aus den 
Artikeln 7 und 8 nicht erfüllt haben und

a) sie die Verpflichtungen aus den 
Artikeln 7 und 8 vorsätzlich oder grob 
fahrlässig nicht erfüllt haben und
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) als Ergebnis dieses Versäumnisses 
negative Auswirkungen eingetreten sind, 
die ermittelt, vermieden, abgeschwächt, 
behoben oder durch angemessene 
Maßnahmen nach den Artikeln 7 und 8 
minimiert hätten werden müssen und zu 
Schaden geführt haben.

b) als Ergebnis dieses Versäumnisses 
tatsächliche negative Auswirkungen 
eingetreten sind, die von diesen 
Unternehmen verursacht wurden, und die 
ermittelt, vermieden, abgeschwächt, 
behoben oder durch angemessene 
Maßnahmen nach den Artikeln 7 und 8  
minimiert hätten werden müssen und zu 
Schaden geführt haben.
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 22 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Unternehmen, die eine zertifizierte 
Multi-Stakeholder-Initiative anwenden, 
mit der sichergestellt wird, dass 
Unternehmen die in dieser Richtlinie 
festgelegten Verpflichtungen in vollem 
Umfang einhalten, und Unternehmen, die 
eine Zertifizierung durch einen Dritten, 
d. h. eine zertifizierte unabhängige Stelle, 
erhalten, werden nur für vorsätzliche und 
grob fahrlässige Verstöße gegen die 
Verpflichtungen aus den Artikeln 7 und 8 
dieser Richtlinie haftbar gemacht.

Or. en


